
Anlage 1 
 

75 
 

Freizeitassistenz (ASS-F)  III. F. 
 
1.  Funktion und Ziele 
 
1.1. DEFINITION 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Der/die FreizeitassistentIn hat die Aufgabe, an der Gestaltung der Freizeit des Menschen mit Behinderung 
mitzuwirken.  
 
Ziel: 
 
• Kennenlernen verschiedener Freizeitangebote  
• Ausloten der eigenen Interessen  
• Förderung der Eigenständigkeit im Bereich der aktiven Freizeitgestaltung  
 
1.2.  ZIELGRUPPE 
 
Menschen, die diese Leistung in Anspruch nehmen, müssen Jugendliche und Erwachsene mit Körper- und/oder 
Sinnes- und/oder intellektueller- und/oder Mehrfachbehinderung sein, die in der Familie, einer mobil betreuten 
Wohnform oder alleine leben.  
 
1.2.1  Zuweisungskriterien, die einzeln oder kumulativ vorliegen  
 
KlientInnen, die diese Leistung in Anspruch nehmen, müssen  
 
• Menschen mit Behinderung ab dem vollendeten 15. Lebensjahr sein  
• KlientInnen sein, die mit anderen die eigenen Fähigkeiten entdecken können  
• KlientInnen sein, die in Gemeinschaft die Freizeit verbringen möchten  
• Menschen mit Behinderung sein, die eigenständig etwas unternehmen wollen, aber Unterstützung 

benötigen  
 
1.2.2  Ausschließungsgründe 
 
Die Leistung darf von KlientInnen nicht in Anspruch genommen werden, wenn  
 
• sie suchtkrank sind,  
• sich die Beeinträchtigung vorwiegend aus dem Psychosozialen ableiten lässt,  
• sie eine vorwiegend altersbedingte Beeinträchtigungen haben,  
• sie einen ausschließlichen oder überwiegend altersbedingten Pflegebedarf haben und/oder  
• sie in einer stationären Wohnform leben.  
 
1.3.  AUSWAHL DES DIENSTES 
 
Die Freizeitassistenz ist eine ergänzende Dienstleistung, die neben jeder Arbeits- und Beschäftigungssituation in 
Anspruch genommen werden kann.  
 
Kombinationsmöglichkeiten stundenweise mit LEVO-Leistungen 
 

 
Vollzeit-

betreutes 
Wohnen 

Trainings-
Wohnung 

Teilzeit-
betreutes 
Wohnen 

Tageswerk-
stätte 

Prod./kreativ 

Tages-
einrichtung 

TS 

EGH 
Werkstätten/ 

Betrieben 

EGH 
betriebl. 

Arbeit 

Freizeitassistenz Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 
Früh-

förderung 
Wohn-

assistenz 
Familien-

entlastung 
Freizeit-
assistenz 

Persönliches 
Budget  

 

Freizeitassistenz  Nein Ja Ja  Nein   
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2.  Leistungsangebot 
 
2.1.  GRUNDSÄTZE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN  
 
Grundsätze bezeichnen fundamentale Prinzipien der Integration und alltags- bzw. lebensweltorientierte Ansätze  
behindertenpädagogischen bzw. sozialpsychiatrischen Handelns.  
 
Prinzipien und Grundsätze der Integration und Teilhabe:  
 
• Normalisierung: Gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme am Leben der nicht behinderten 

Menschen. Die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung entsprechen weitgehend denen von 
Menschen ohne Behinderung.  

• Inklusion und Partizipation: Inklusion ist die untrennbare Einheit von sozialer Gemeinschaft und 
einer am einzelnen Menschen orientierten Erziehung, Bildung und Lebensgestaltung aller ihrer 
Mitglieder. Menschen mit Behinderung erhalten das notwendige Maß an Unterstützung für eine aktive 
Partizipation am gesellschaftlichen Leben.  

• Unteilbarkeit: Grundsätzlich kann jeder Mensch mit Behinderung, unabhängig von Art, Ausmaß und 
Schweregrad der Behinderung, integriert werden. Alle an konkreten Hilfeplanungen und Maßnahmen 
beteiligten Personen arbeiten freiwillig mit.  

• Ganzheitlichkeit: Die jeweilige Lebenswirklichkeit ist angemessen zu berücksichtigen und in alle 
Maßnahmen von Förderung und Lebensbewältigung einzubeziehen.  

• Individualisierung: Alle Unternehmungen, die Lebensqualität erhalten und verbessern sowie 
Handlungskompetenzen zur Lebensbewältigung betreffen, müssen auf den einzelnen Menschen 
ausgerichtet sein und Wünsche, Bedürfnisse und Besonderheiten einbeziehen.  

• Wahlrecht und Selbstbestimmung: Integrative Prozesse sollen in adäquater Form miteinander 
geplant, durchgeführt und reflektiert werden.  

• Empowerment: Menschen mit Behinderung treffen Entscheidungen, die ihre Person betreffen selbst 
bzw. sie sind zumindest maßgeblich an den Entscheidungsprozessen beteiligt. Die Selbstständigkeit 
dient der Förderung und Stärkung des persönlichen Handlungsspielraums und der Eigenverantwortung 
und somit der Gleichstellung mit Menschen ohne Behinderung.  

• Verstehbarkeit: Vereinbarungen sind sowohl mit den Menschen mit Behinderung zu erarbeiten als 
auch in einer leicht verständlichen Version aufzulegen.  

• Mitgestaltung der Dienstleistung: Die Leistungserbringung wird durch/von NutzerInnen mitgestaltet 
und in ihrer Erbringungsqualität bewertet.  

 
2.2.  GRUNDSÄTZE DER PÄDAGOGISCHEN BETREUUNGSARBEIT 
 
Die pädagogische Betreuungsarbeit soll insbesondere Folgendes fördern:  
 
• individuelle Freizeitgestaltung (Einzelbetreuung)  
• Gruppenaktivitäten  
• eigenen Fähigkeiten entwickeln und das Selbstbewusstsein stärken  
• integratives Gemeinschaftserlebnis  
 
2.3. LEISTUNGSUMFANG 
 
Die Leistung ist wie folgt zu erbringen:  
 

Art Inhalt/Tätigkeit 
Durchgängige 
Anwesenheit/ 
Erreichbarkeit 

 
 
 
Mobil: 

Die Freizeitassistenz wird stundenweise, tageweise, 
tagsüber, nachts und an den Wochenenden flexibel 
und/oder regelmäßig angeboten: 

365 Tage/Jahr 
 

 

• Hilfe bei der Auswahl entsprechender Aktivitäten 
• Hilfe bei der Organisation 
• Assistenz bei der Mobilität 
• Begleitung der Aktivitäten  

Montag – Sonntag  
00:00-24:00 Uhr 
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Zur Auszahlung gelangt der in der Anlage 2 der LEVO-StBHG festgesetzte Stundensatz.  
 
Die Höchstgrenze für die bescheidmäßige Zuerkennung von Freizeitassistenz beträgt 200 Jahresstunden.  
 
3. Qualitätssicherung 
 
Unter Qualität versteht man die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen einer Dienstleistung, die sich auf 
deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse beziehen. Um den Bezug zwischen 
den Merkmalen einer Leistung und den Anforderungen, die an sie gestellt werden, herstellen zu können, müssen 
Ausgangspunkt (Was soll geändert werden?), Zieldefinition (Was soll erreicht werden und womit soll es erreicht 
werden?) und Zielerreichung (Welche Maßnahmen wurden gesetzt und wie wurden die Ziele erreicht?) 
weitestgehend übereinstimmen.  
 
3.1. STRUKTUR-STANDARD  
 
3.1.1  Einrichtung  
 
Einsatzstelle:  
 
Büro der Einsatzleitung  
 
3.1.2  Fachpersonal  
 
Personalbedarf:  
 
Der Personalbedarf richtet sich nach der Vereinbarung mit den KlientInnen im Rahmen der genehmigten 
Stunden.  
 
Personalausstattung/Qualifikation: 
 
Schlüsselqualifikationen des Personals in der Freizeitassistenz müssen soziale Kompetenz, Kontinuität,  
Belastbarkeit, Fähigkeit zur Selbstreflexion und Flexibilität sein.  
 
3.2.  PROZESS-STANDARDS 
 
Die Prozess-Standards stellen sich in der Planung, Strukturierung und im Ablauf der Leistungserbringung dar. 
Art und Inhalt der Leistungserbringung ergeben sich aus den Zielen der Leistungsart.  
 
3.2.1  Organisation  
 
• Aufbau und Ablauforganisation müssen in einem Organisationshandbuch dargestellt werden 

(Funktionsbeschreibungen, Stellenbeschreibungen).  
 
3.2.2  Dokumentation  
 
Anhand der Dokumentation muss der Betreuungsverlauf nachvollziehbar sein.  
 
Die klientInnenspezifische Dokumentation hat in Kooperation mit dem/der Betreuten während der 
Betreuungszeit zu erfolgen und insbesondere Folgendes zu enthalten:  
• Assistenzvertrag  
• Assistenzprotokolle  
• Betreuungsvereinbarung  
• Teilnehmerliste bei Gruppenaktivitäten  
• Anwesenheitsliste von KlientInnen (Häufigkeit der Assistenzeinheiten)  
 
Die einrichtungsspezifische Dokumentation hat insbesondere Folgendes zu enthalten:  
• Fahrtenbuch  
• Dienstpläne (Einsatzpläne des Personals)  
 
3.3.  ERGEBNIS-STANDARDS  
 
Grundlage für die Ergebnis-Standards ist die Evaluierung der im Betreuungsvertrag vereinbarten Tätigkeiten. 
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